
 

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu den Anträgen zur 
Hauptversammlung der SinnerSchrader 
Aktiengesellschaft am 27. Januar 2006  
 

 

Zum Punkt 2 der Tagesordnung unserer am 27. Januar 2006 in Hamburg 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 

„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns“ 

hat uns der Aktionär 

Herr Wilm Müller, Am Markt 3, 26340 Neuenburg an der Bullenmeersbäke 

am 18. Dezember 2005 einen Gegenantrag eingereicht, den wir getrennt von dieser 

Stellungnahme auf unserer Website www.sinnerschrader.de unter der Rubrik Investoren 

/Hauptversammlung /Gegenanträge zugänglich gemacht haben. 

Vorstand und Aufsichtsrat der SinnerSchrader AG nehmen zu diesem Antrag 

wie folgt Stellung: 

Die Verwaltung der SinnerSchrader AG hält diesen Gegenantrag für unzulässig, da die 

Satzung der SinnerSchrader AG im Falle einer Dividendenzahlung keine Sachwährung 

vorsieht. 

 

Zum Punkt 3 der Tagesordnung unserer am 27. Januar 2006 in Hamburg 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2004/2005“ 

hat uns der Aktionär 

Herr Wilm Müller, Am Markt 3, 26340 Neuenburg an der Bullenmeersbäke 

am 18. Dezember 2005 einen Antrag eingereicht, den wir getrennt von dieser 

Stellungnahme auf unserer Website www.sinnerschrader.de unter der Rubrik Investoren 

/Hauptversammlung /Gegenanträge zugänglich gemacht haben. 

Vorstand und Aufsichtsrat der SinnerSchrader AG nehmen zu diesem Antrag 

wie folgt Stellung: 

Da sich der Antrag von Herrn Wilm Müller mit dem Vorschlag der Verwaltung deckt, 

entsteht kein Bedarf der weiteren Stellungnahme. 
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Zum Punkt 4 der Tagesordnung unserer am 27. Januar 2006 in Hamburg 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 

„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2004/2005“ 

hat uns der Aktionär 

Herr Wilm Müller, Am Markt 3, 26340 Neuenburg an der Bullenmeersbäke 

am 11. Januar 2006 einen Antrag eingereicht, den wir getrennt von dieser 

Stellungnahme auf unserer Website www.sinnerschrader.de unter der Rubrik Investoren 

/Hauptversammlung /Gegenanträge zugänglich gemacht haben. 

Vorstand und Aufsichtsrat der SinnerSchrader AG nehmen zu diesem Antrag 

wie folgt Stellung: 

Kommentarlos. 

 


